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Katalog der Verbote und Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen 
 
Es sind 
 
 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

 

1 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen  

 

1.1 Anwendung von flüs-
sigen stickstoffhaltigen  
Wirtschaftsdüngern (u.a. 
Gülle, Jauche, Silagesi-
ckersaft, Schlempe) und 
Geflügelkot sowie sonsti-
gen flüssigen organi-
schen und organisch-mi-
neralischen stickstoffhalti-
gen Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln (u.a. 
Schlempe aus gewerbli-
chen Anlagen) gemäß 
DüMV1 sowie Gärresten 
aus Biogasanlagen 

verboten 

erlaubt, je Schlag bis in Höhe des Nähr-
stoffbedarfs der angebauten Fruchtart ent-
sprechend den Vorgaben der DüV2 jedoch 
nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe 
von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag  
verboten auf Dauergrünland vom 15. Okto-
ber bis 15. Februar 
verboten auf Ackerland vom 1. Oktober bis 
15. Februar 
verboten auf wassererosionsgefährdeten 
Flächen ohne unverzügliche Einarbeitung 
verboten auf wassererosionsgefährdeten 
Grünlandflächen ohne ausreichende Be-
standesentwicklung 
verboten auf Brachland oder stillgelegten 
Flächen 
verboten auf wassergesättigten Flächen 
 

1.2 Anwendung von fes-
ten stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie 
festen organischen und 
organisch-mineralischen 
stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten oder 
Pflanzenhilfsmitteln ge-
mäß DüMV  

verboten 

erlaubt, je Schlag bis in Höhe des Nähr-
stoffbedarfs der angebauten Fruchtart ent-
sprechend den Vorgaben der DüV jedoch 
nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe 
von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag  
verboten auf wassererosionsgefährdeten 
Flächen ohne unverzügliche Einarbeitung 
verboten auf wassergesättigten Flächen 
 

1.3 Anwendung von flüs-
sigen und festen stick-
stoffhaltigen Düngemit-
teln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten oder 
Pflanzenhilfsmitteln, die 
der BioAbfV3 oder der 
AbfKlärV4unterliegen 

verboten 
 

 

  

                                                           
1 Düngemittelverordnung. 
2 Düngeverordnung. 
3 Bioabfallverordnung. 
4 Klärschlammverordnung. 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

1.4 Anwendung von mi-
neralischen N-, P-, K- 
und Kalkdüngemitteln 
(Handelsdüngemitteln) 

verboten 

verboten, aus-
genommen zur 
Aufrechterhal-
tung eines opti-
malen pH-Wer-
tes (Gehalts-
klasse C) bzw. 
einer Phosphor-
versorgung (Ge-
haltsklasse B) 
verboten, aus-
genommen eine 
Stickstoffzufuhr 
bis maximal 
75% des  

Düngebedarfs, 

die auf der 

Grundlage von 

Nmin-Untersu-

chungen oder 

der Berechnung 

mit in M-V aner-

kannten Dün-

gungsprogram-

men erfolgt 

erlaubt, entsprechend den Vorgaben der 

DüV  

erlaubt im Falle der Ausbringung von mine-

ralischen stickstoffhaltigen Düngemitteln, 

wenn die Ermittlung des Düngebedarfs auf 

der Grundlage von Nmin-Untersuchungen o-

der der Berechnung mit in MV anerkannten 

Düngungsprogrammen erfolgt 

1.5 Anbau von Mais verboten 

erlaubt bei Ernte vor dem 15. Oktober und 
unverzüglichem Anbau einer Zwischen-
frucht bei einer nachfolgenden Sommerung 
oder unverzüglichem Anbau einer Winte-
rung 

1.6 Errichtung oder Er-
weiterung befestigter 
Dunglagerstätten 

verboten 
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der VAwS5 
und der VVJGSA6entsprechen 

1.7 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern und Abfüllen 
von festen und flüssigen 
stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie or-
ganischen und organisch-
mineralischen stickstoff-
haltigen Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln 

verboten 
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der VAwS 
und der VVJGSA entsprechen 

 

  

                                                           
5 Anlagenverordnung. 
6 Verwaltungsvorschrift JGS-Anlagen. 
*) muss durch die untere Wasserbehörde in der konkreten WSGVO genau geregelt werden 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

1.8 Bereitstellung von 
stickstoff- und phosphor-
haltigen Wirtschaftsdün-
gern, Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln zur Ausbrin-
gung auf landwirtschaftli-
chen Flächen 

verboten 

erlaubt für feste Wirtschaftsdüngemittel un-
ter Beachtung der Fachinformation der LMS 
Agrarberatung als zuständige Stelle für 
Landwirtschaftliches Fachrecht und Bera-
tung (LFB) „Bereitstellung von Festmist, 
festen Gärresten und Geflügelkot zur Aus-
bringung auf landwirtschaftlichen Flächen“  
- bei schwer wasserdurchlässigen Böden 
(stark lehmiger Sand – Ton) oder mit Unter-
flursicherung gegen Nährstoffaustrag (z.B. 
Folie, Strohmatte) und mit Abdeckung bis 
maximal sechs Monate 
- technologische Bereitstellung von Fest-

mist und festen Gärresten (aus Biogasanla-
gen) am Feldrand zur Ausbringung je nach 
Geschütztheitsgrad des genutzten Grund-
wasserleiters im Regelfall bis zu 14 Tagen*), 
mit Abdeckung höchstens 28 Tage 

1.9 Errichtung oder Er-
weiterung ortsfester Anla-
gen zur Gärfutterberei-
tung  

verboten 
erlaubt, Gärfutteraufbereitungsanlagen mit 
Silagesickersaftbehältern, die entsprechend 
der VVJGSA errichtet werden 

1.10 Errichtung, Betrieb 
und Erweiterung von Bio-
gasanlagen 

verboten 

erlaubt, wenn sie 
den Vorgaben der 
VAwS und der 
VVJGSA entspre-
chen 

1.11 Gärfutterbereitung in 
ortsveränderlichen Anla-
gen 

verboten 

erlaubt für Gär-
futterbereitung in 
ordnungsgemäß 
verschlossenen 
Ballen- und 
Schlauchsilage-
behältern bei La-
gerung 
- auf unbefestig-
ten Flächen bis 
zu einem Jahr 
- auf befestigten 
abflusslosen Flä-
chen bis zu zwei 
Jahren 

erlaubt für die in der Zone II zulässigen 
Handlungen 
erlaubt für Gärfutteraufbereitung von An-
welksilagen mit wasserdichter Bodenabde-
ckung und versickerungslosem Auffangen 
von Silagesickersaft mit Zustimmung der 
unteren Wasserbehörde und Lagerung bis 
zu einem Jahr 

1.12 Errichtung, Betrieb 
oder Erweiterung von 
Stallungen für Tierbe-
stände 

verboten 

erlaubt, wenn die ordnungsgemäße Ver-
wertung der anfallenden Nährstoffe ent-
sprechend Nummer 1.1 und 1.2 in der 
Schutzzone gewährleistet oder eine ander-
weitige Verwertung außerhalb der Schutz-
zone gesichert ist 

1.13 Freilandtierhaltung 
gemäß Nummer 8.1 

verboten 

erlaubt, wenn die Nährstoffeinträge über 
die tierischen Ausscheidungen der Frei-
landtierhaltung den Nährstoffentzug ent-
sprechend DüV (Bilanzwert) unterschreiten 

1.14 Beweidung und Ge-
flügelausläufe 

verboten 
erlaubt, wenn aufgrund des Viehbesatzes 
keine großflächige Zerstörung der Gras-
narbe entsprechend der Nummer 8.2 auftritt 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

1.15 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 

verboten 

erlaubt, wenn die Vorschriften des Pflan-
zenschutzrechtes und die Gebrauchsanlei-
tungen für Wasserschutz eingehalten wer-
den 

1.16 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 
aus Luftfahrzeugen 

verboten 

erlaubt, wenn eine Ausnahmegenehmi-
gung durch den Pflanzenschutzdienst des 
LALLF7in Abstimmung mit der zuständigen 
Wasserbehörde erteilt wurde 

1.17 Beregnung landwirt-
schaftlich oder gärtne-
risch genutzter Flächen 

verboten 

erlaubt ist die Gabe von Beregnungswas-
ser bis zu einer Grenze von 80% der nutz-
baren Feldkapazität bei Nachweis der Nut-
zung einer Beratung oder Anwendung ei-
nes Berechnungsprogrammes zur Festle-
gung der Beregnungsmenge 

1.18 Errichtung oder Er-
weiterung von Garten-
baubetrieben 

verboten 
erlaubt, wenn die gute fachliche Praxis ent-
sprechend den Vorgaben des Dünge- und 
Pflanzenschutzrechtes umgesetzt wird 

1.19 Errichtung oder Er-
weiterung von Kleingar-
tenanlagen 

verboten erlaubt 

1.20 Neuanlage oder Er-
weiterung von Baum-
schulen, forstlichen 
Pflanzgärten, Hopfen-, 
Gemüse-, Obst- und Zier-
pflanzenanbau 

verboten 
erlaubt, wenn die gute fachliche Praxis ent-
sprechend den Vorgaben des Dünge- und 
Pflanzenschutzrechtes umgesetzt wird 

1.21 Errichtung oder Än-
derung landwirtschaftli-
cher Dränageanlagen  

verboten 
verboten, ausgenommen Unterhaltungs- und Renaturierungs-
maßnahmen 

1.22 Umbruch von Dau-
ergrünland gemäß Num-
mer 8.3 

verboten 

1.23 wendende Bodenbe-
arbeitung gemäß Num-
mer 8.4 

verboten 

verboten, es sei denn, auftretende phytosa-
nitäre Probleme, festgestellte Bodenschad-
verdichtungen oder andere Anbaubedingun-
gen machen dies erforderlich und aktuelle 
Standort- und Witterungsbedingungen las-
sen dies zu 

 

  

                                                           
7 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

 

2 bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 

2.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Rohrlei-
tungsanlagen für wasser-
gefährdende Stoffe ge-
mäß RohrFLtgV8) 

verboten 

2.2 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen, 
Umschlagen, Herstellen, 
Behandeln oder Verwen-
den von wassergefähr-
denden Stoffen gemäß  
§ 62 WHG)9 

verboten 

verboten, ausgenommen unterirdische An-
lagen der Gefährdungsstufen A und B sowie 
oberirdische Anlagen der Gefährdungsstu-
fen A, B und C, die entsprechend den Vor-
gaben der VAwS errichtet werden 

2.3 Lagern, Abfüllen oder 
Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe gemäß 
§ 62 WHG und von Pflan-
zenschutzmitteln 

verboten 

verboten außerhalb von Anlagen nach 
Nummer 2.2 
verboten, ausgenommen das notwendige 
Befüllen von Pflanzenschutzmittel-Spritzen 
am Feldrand an geeigneter Stelle  

2.4 Bau und Betrieb un-
terirdischer Stromleitun-
gen mit flüssigen wasser-
gefährdenden Kühl- und 
Isoliermitteln 

verboten 

2.5 Abfall im Sinne der 
abfallrechtlichen Vor-
schriften und bergbauli-
che Rückstände zu be-
handeln, zu lagern oder 
abzulagern sowie Anla-
gen zur Ablagerung, Be-
handlung und zum Um-
schlag von Abfällen zu 
errichten und zu betrei-
ben 

verboten 

verboten, aus-
genommen die 
Kompostierung 
aus dem Haus-
halt stammender 
Bioabfälle zur 
Verwertung im 
eigenen Haus-
garten 

verboten, ausgenommen die in der Zone II 
zulässige Kompostierung und die vorüber-
gehende Lagerung in dichten Behältern 

2.6 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen, 
Umschlagen, Herstellen, 
Behandeln und Verwen-
den radioaktiven Materi-
als  

verboten 
verboten, ausgenommen sind Anlagen im 
medizinischen Bereich und in der Prüf-, 
Mess- und Regeltechnik 

2.7 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen ohne 
landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche oder er-
werbsgärtnerische Nut-
zung sowie zur Unterhal-
tung von Verkehrswegen 

verboten 

verboten, ausgenommen mit Ausnahmege-
nehmigung durch den Pflanzenschutzdienst 
des LALLF in Abstimmung mit der zuständi-
gen Wasserbehörde 

 

  

                                                           
8 Rohrfernleitungsverordnung. 
9 Wasserhaushaltsgesetz. 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

2.8 Anwendung von Auf-
taumitteln auf Straßen, 
Wegen und sonstigen 
Verkehrsflächen 

verboten 

verboten, ausgenommen auf Bundesautobahnen, Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen 
verboten, ausgenommen für die anderen öffentlichen Straßen 
bei Extremwetterlagen wie z.B. Eisregen, sofern keine ab-
stumpfenden Mittel eingesetzt werden können 

 
3 bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
 

3.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Abwasser-
behandlungsanlagen  

verboten 

verboten, aus-
genommen die 
Sanierung beste-
hender Abwas-
serbehandlungs-
anlagen im Sinne 
des Gewässer-
schutzes 

verboten, ausgenommen die Sanierung be-
stehender und die Errichtung ordnungsge-
mäßer Abwasserbehandlungsanlagen im 
Sinne des Gewässerschutzes 

3.2 Errichtung oder Er-
weiterung von Regen- 
und Mischwasserentlas-
tungsbauwerken 

verboten 

verboten, ausgenommen Anlagen, die nach 
Bedarf, mindestens jedoch alle fünf Jahre, 
durch Inspektion auf Schäden überprüft wer-
den  

3.3 Errichtung oder Er-
weiterung von Trockena-
borten und Abwasser-
sammelgruben 

verboten 
verboten, ausgenommen mit dichten Behäl-
tern und für häusliches und vergleichbares 
Abwasser 

3.4 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen 
zum Durchleiten oder Ab-
leiten von Abwasser 

verboten 
verboten, ausgenommen Entwässerungsanlagen, die entspre-
chend den Anforderungen des DWA A 142)10 errichtet und be-
trieben werden 

3.5 Ausbringung von Ab-
wasser und von unbe-
handeltem Inhalt 
von Trockenaborten 

verboten 

3.6 Versickerung oder 
Verrieselung von 
Schmutzwasser gemäß 
§ 54 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 WHG sowie 
Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen zur 
Versickerung oder Verrie-
selung von Schmutzwas-
ser  

verboten 

verboten, ausge-
nommen biologisch 
behandeltes Abwas-
ser aus bestehen-
den Kleinkläranla-
gen großflächig über 
Sickergraben/ 
Sickermulde nach  
DIN 4261/511 

verboten, ausgenom-
men biologisch be-
handeltes Abwasser 
aus Kleinkläranlagen 
großflächig über Si-
ckergraben/  
Sickermulde nach  
DIN 4261/5 

3.7 Versickerung oder 
Verrieselung von Nieder-
schlagswasser gemäß § 
54 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 WHG  

verboten 

verboten, aus-
genommen das 
von Dachflächen 
abfließende Nie-
derschlags-was-
ser 
verboten für Me-
talldächer und 
Dachentwässe-
rungen aus Me-
tall sowie für 
teerhaltige Papp-
dächer 

verboten, ausge-
nommen nicht 
schädlich verunrei-
nigtes Nieder-
schlagswasser 
großflächig über die 
belebte Bodenzone 

verboten, ausgenom-
men nicht schädlich 
verunreinigtes Nieder-
schlagswasser 

3.8 Einleiten von 
Schmutzwasser in Ober-
flächengewässer 

verboten 
verboten, sofern das Gewässer anschlie-
ßend die Zone II durchfließt 

                                                           
10 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.: DWA-Regelwerk; Arbeitsblatt A 142: „Abwasserleitungen und –kanäle in Wassergewinnungsgebieten“. 
11 DIN-Norm Kleinkläranlagen-Teil 5: „Versickerung von biologisch aerob vorbehandeltem Schmutzwasser“. 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

 
4 bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung  
 

4.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Straßen, 
Wegen und sonstigen 
Verkehrsflächen  

verboten 

verboten, aus-
genommen un-
befestigte öffent-
liche Feld- und 
Waldwege, be-
schränkt-öffent-li-
che Wege, Ei-
gentümerwege 
und Privatwege 
bei breitflächi-
gem Versickern 
des abfließenden 
Wassers 

erlaubt, wenn die RiStWag12 beachtet wer-
den; ansonsten verboten wie in Zone II 

4.2 Errichtung oder Er-
weiterung von Eisen-
bahnanlagen  

verboten verboten bei Rangier- und Güterbahnhöfen 

4.3 Verwertung von aus-
laug- oder auswaschba-
ren Materialien (z.B. Bo-
den, Schlacke, pechhalti-
ger Straßenaufbruch u.ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Ei-
senbahn- und Wasser-
bau, für andere techni-
sche Bauwerke sowie 
Verfüllungen und zum Er-
richten von Lärmschutz-
wällen 

verboten 

je nach Einbauart er-
laubt, wenn die Vor-
gaben 
- des § 12 der 
BBodSchV13 oder 
- der LAGA-Mitteilung 
2014 
eingehalten werden 

4.4 Einrichtung oder Er-
weiterung von Badestel-
len, Freibädern und Zelt-
plätzen; Camping aller 
Art 

verboten 
verboten, ausgenommen Einrichtungen mit 
ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung 

4.5 Errichtung oder Er-
weiterung von Sportanla-
gen  

verboten 

verboten, ausgenommen Einrichtungen mit 
ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung 
verboten für Tontaubenschieß- und Golfan-
lagen 

4.6 Durchführung von 
Sportveranstaltungen  

verboten 

verboten für Groß-
veranstaltungen au-
ßerhalb von Sportan-
lagen 
verboten für Motor-
sport 

erlaubt 

4.7 Errichtung oder Er-
weiterung von Friedhöfen  

verboten erlaubt 

 

  

                                                           
12 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, eingeführt durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. 
13

 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. 
14 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln. 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

4.8 Errichtung oder Er-
weiterung von Flugplät-
zen, einschließlich Si-
cherheitsflächen, Notab-
wurfplätzen, militärischen 
Anlagen und Übungsplät-
zen 

verboten 

4.9 Durchführung militäri-
scher Übungen 

verboten 
verboten, ausgenommen das Durchfahren 
auf klassifizierten Straßen 

4.10 Errichtung oder Er-
weiterung von Baustel-
leneinrichtungen und 
Baustofflagern  

verboten 
erlaubt unter Beachtung der Nummern 2.1 
bis 2.3 

 
5 Bergbau und sonstige Bodeneingriffe 
 

5.1 Bergbau, einschließ-
lich Bohrlochbergbau 
(z.B. Erdöl-, Erdgas- und 
Solegewinnung)  

verboten 

5.2 Veränderungen und 
Aufschlüsse der Erdober-
fläche, selbst wenn 
Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, insbesondere 
Kies-, Sand- und Tongru-
ben, Steinbrüche, Überta-
gebergbaue und Torfsti-
che, sowie Wiederverfül-
lung von Erdaufschlüssen 

verboten 

verboten, ausgenommen Bodenbear-
beitung im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung  
verboten, ausgenommen die Verlegung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen und 
die vorübergehende Herstellung von 
Baugruben 

verboten, wenn die 
Schutzfunktion der 
Deckschichten hier-
durch wesentlich ge-
mindert wird 

5.3 Durchführung von 
Bohrungen  

verboten 

verboten, aus-
genommen das 
Erneuern von 
Brunnen für Ent-
nahmen mit was-
serrechtlicher Er-
laubnis oder Be-
willigung und 
Messstellenbau 
zu Überwa-
chungszwecken 
sowie Maßnah-
men zur Abwehr 
von Gefahren 
fürs Grundwas-
ser unter Beach-
tung der Sicher-
heitsvor-kehrun-
gen zum Grund-
wasserschutz 

verboten, ausgenommen die in der Zone II 
zulässigen Handlungen 
verboten, ausgenommen Baugrunduntersu-
chungen und Grundwassermessstellen zu 
Überwachungszwecken 
verboten für andere Bohrungen inklusive 
Tiefenbohrungen (mit oder ohne Grundwas-
serentnahme) ohne Ausnahmegenehmigung 
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 im Fassungs- 
bereich 

in der engeren 
Schutzzone 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I II IIIA IIIB 

5.4 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärmeson-
den  

verboten 
verboten, wenn keine Ausnahmegenehmi-
gung vorliegt 

5.5 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärme- 
kollektoren 

verboten 
verboten, wenn 
keine Ausnahmege-
nehmigung vorliegt 

erlaubt 

5.6 Sprengungen verboten 
verboten, sofern Grundwasser angeschnit-
ten wird 

5.7 CO2-Speicherung und 
Fracking 

verboten 

 
6 bei baulichen Anlagen allgemein 

 
6.1 Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anla-
gen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 LBauO15 oder we-
sentliche Änderung deren 
Nutzung  

verboten 
verboten, ausgenommen bauliche Anlagen 
mit ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung 
und die einer solchen nicht bedürfen 

6.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete im Rahmen 
der Bauleitplanung 

verboten 

erlaubt, ausgenom-
men Industrie und 
produzierendes Ge-
werbe 

 
7 Betreten 

 

Betreten verboten erlaubt 

 
8 Begriffsbestimmungen 

 

8.1. Freilandtierhaltung liegt vor, wenn sich die Tiere über längere Zeiträume (ganzjährig oder saisonal) 

ganztägig im Freien aufhalten. 

 
8.2 Großflächige Zerstörung der Grasnarbe bedeutet, wenn sie nicht nur einen linienförmigen Verlauf hat 
oder an Einzelpunkten auftritt (z.B. bei Tritt- und Treibwegen oder Viehtränken). 
 

8.3 Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau 

von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil 

der Fruchtfolge eines landwirtschaftlichen Betriebes waren. Gras oder andere Grünfutterpflanzen sind alle 

Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von 

Saatgutmischungen für Grünland (Wiesen und Weiden) sind. 

 

8.4. Bei der wendenden Bodenbearbeitung handelt es sich um offenen Umbruch der Ackerkrume (> 15 cm 
Tiefe) mittels Pflug, Scheibenegge oder Grubber. Zu bestimmten Kulturen (u.a. Mais, Rüben, Kartoffeln) ist 
in Abhängigkeit vom Standort (lehmige/tonige Böden) wendende Bodenbearbeitung jedoch nicht zu umge-
hen. Ebenso kann es erforderlich sein, dass aufgrund von Strukturschäden im Boden (Verdichtung, Ver-
schlämmung) oder aufgrund der phytosanitären Situation eine wendende Bodenbearbeitung erforderlich ist.  
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